
Gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB ist der betroffenen Öffentlichkeit durch Bekannt-
machung Gelegenheit zur Stellungnahme während einer öffentlichen Auslegung nach
§ 3 Abs. 2 BauGB vom _______________ bis _______________  gegeben worden.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Kreis- und Hochschulstadt
Meschede Nr. ____ vom _______________.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

VEREINFACHTES VERFAHREN GEM. § 13 BAUGB:
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
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A 46

WSG III B

WSG III A

Linie des befestigten Fahrbahnrandes

(s. Hinweise 5, 6 und 7)

40 m Linie

(s. Hinweise 5 und 6)

100 m Linie

(s. Hinweise 6 und 7)

110 kV Hochspannungsleitung

Spreiberg - Olsberg

M69

16 m

16 m

NW-g

Baufeld 5
GIb-2     abw.
GRZ      BMZ
 0,8        9,0

OK max.
290 m ü. NHN

Baugestalterische
Festsetzungen

Baufeld 1
GIb-1     abw.
GRZ      BMZ
 0,8        9,0

OK max.
280 m ü. NHN

Baugestalterische
Festsetzungen

Baufeld 2
GIb-1     abw.
GRZ      BMZ
 0,8        9,0

OK max.
284 m ü. NHN

Baugestalterische
Festsetzungen

Baufeld 3
GIb-2     abw.
GRZ      BMZ
 0,8        9,0

OK max.
284 m ü. NHN

Baugestalterische
Festsetzungen

5 m

3 m

3 m

3 m 3 m

Leitungsmittellinie

Grenze des Schutzstreifens

Grenze des Schutzstreifens

GFL

GFL

P

P

Baufeld 4
GIb-2     abw.
GRZ      BMZ
 0,8        9,0

Baugestalterische
Festsetzungen

OK max.
277 m ü. NHN

OK max.
279 m ü. NHN

SW-g

Baufeld 6
GIb-2     abw.
GRZ      BMZ
 0,8        9,0

OK max.
284 m ü. NHN

Baugestalterische
Festsetzungen

GFL

Bernd Quast
Kersten Eickelm ann
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Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie §§ 22 und 23  BauNVO)

abweichende Bauweise --- Es gilt die offene Bauweise m it folgender Maßga be:
Eine Gebäudelänge von 50 m  darf überschritten werden.
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNV O)
Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Linie nicht überschreiten, ein V ortreten von Ge-
bäudeteilen in geringfügigem  Ausm a ß kann zugelassen werden.

1:1.000

"Gewerbegebiet Enste II"
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55a

C. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

W asserschutzzone III A des W asserschutzgebietes Stockhausen
W asserschutzzone III B des W asserschutzgebietes Stockhausen
Bachparzelle des Grügelbaches (Gem arkung Meschede-Land, Flur 1, Flurstück 139 tlw.)
na m enloser Bach (Graben)
S chutzstreifen der 110 kV -S trom freileitung Spreiberg - Olsberg
Mast der 110 kV -S trom freileitung (M 69)M 69

WSG III A

WSG III B

32 m

1:1.000

Die Übereinstimmung der Verfahrensmerkmale mit dem Original wird hiermit beglaubigt.
Meschede, den    _______________

Der Bürgermeister
Im Auftrage

 _____________________________________

BESCHEINIGUNG

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55a
"Gewerbegebiet Enste II"

Mit dem Tage der Bekanntmachung tritt diese Bebauungsplanänderung am
_______________ gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung kann während der Dienststunden im
Fachbereich Planung und Bauordnung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede
eingesehen werden.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

BEKANNTMACHUNG

OK max.277 m279 m
280 m284 m290 mü. NHN

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 16-21a  BauNVO)

Grundflächenzahl (GR Z ) a ls Höchstgrenze (§§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und 19 BauNV O)
Baum assenzahl (BMZ ) a ls Höchstgrenze (§ 21 BauNV O)
Die m axim a le Gebäudehöhe (OK = Oberkante) darf eine Höhe von 277 m  bzw. 279 m  bzw.
280 m  bzw. 284 m  bzw. 290 m  über Norm a lhöhennull (NHN) nicht überschreiten. Bezugs-
punkt für die Bem essung der m axim a len Gebäudehöhen ist die Oberkante der Dachhaut
oder der Attika des jeweiligen Gebäudes oder die Oberkante der auf dem  Dach angebrach-
ten Photovolta ikanla gen oder Sonnenkollektoren.

GRZ 0,8

BMZ 9,0

Die nachstehende Ausnahm eregelung gilt NICHT in Baufeld 1 und Baufeld 4:
Ausnahm etatbestand gem  § 31 Abs. 1 BauGB:
Eine Überschreitung der festgesetzten m ax. Gebäudehöhe kann aus zwingenden topographischen, grund-
stücksspezifischen und betrieblichen Gründen und für technische Anlagen wie z.B. S chornsteine und Auf-
zugsschächte zugelassen werden.

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche S traßenverkehrsfläche (Fläche über dem  geplanten Durchlass des Grügelbaches)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB))

Grünfläche --- privat
Z weckbestim m ung: Sicherung der Böschung entlang des Grügelba ches und Freiha ltung a ls
Gewässerrandstreifen. Die Fläche ist m it Gras anzusäen und darf nicht versiegelt, verdichtet
oder m it baulichen Anlagen oder Fahrzeugen besetzt werden.

P

vorh. Gebäude
vorh. Flurgrenze
vorh. Flurstücksgrenzen
vorh. Flurnum m er
vorh. Flurstücksnum m er
Z aun
Nordpfeil
Die Baufelder in der Planzeichnung sind num m eriert, um  diese in der Begründung zweifelsfrei
ansprechen zu können

Flur 1
78

E. SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMENCHARAKTER

Baufeld

Hauptversorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

110 kV -S trom freileitung (oberirdisch) m it S chutzstreifen
geplanter Niederschlagwasserkanal (unterirdisch)
geplanter Schm utzwasserkana l (unterirdisch)

NW-g

SW-g

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1-10 BauNVO)

Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbrindung von Gewerbebetrieben, und zwar
vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind.

Industriegebiet (§ 9 BauNV O i.V.m . § 1 Abs. 1-10 BauNV O)GI

(1) Z ulässig sind:
     1. Gewerbebetriebe a ller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe
     2. Tankstellen
(2) Unzulässig sind:
     1. Einzelhandelsbetriebe
     2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozia le, gesundheitliche und sportliche Z wecke
     3. Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis V  der Abstandsliste zum  R underlass
         des MUNLV  vom  06.06.2007 sowie Betriebe und Anlagen m it vergleichbarem  Em issions-
         grad m it folgender Besonderheit:
         Die m it (*) gekennzeichneten Anlagearten der Abstandsklasse IV  und V  sind a llgem ein 
         zulässig (Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses)
     4. W ohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
         Betriebsleiter, die dem  Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm  gegenüber in Grundfläche
         und Baum asse untergeordnet sind.
(3) Ausnahm sweise können zugelassen werden:
     1. Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V  in Anwendung des Punktes 2.4.1.1 des Ab-
         standserlasses (R underlass des MUNLV  vom  06.06.2007) sowie Betriebe und Anlagen
         m it vergleichbarem  Em issionsgrad, wenn nachgewiesen wird, dass die von ihnen aus-
         gehenden Em issionen so begrenzt werden, dass sie die von den a llgem ein zulässigen
         Anlagen üblicherweise ausgehenden Em issionen nicht überschreiten.
         Diesem  Ausnahm evorbeha lt unterliegen nicht die in Abs. 2 definierten m it (*) gekenn-
         zeichneten Anlagearten der Abstandsklasse V.
     2. V erkaufsstellen von Kleinproviant, R eisebedarf, sonstigen Nahrungs- und Genussm itteln,
         Z eitschriften, Z eitungen auf einer V erkaufsfläche von m ax. 35 m ²;
         Innerha lb von Tankstellen V erkaufsstellen von Kleinproviant, R eisebedarf, Pausenbedarf,
         sonstigen Nahrungs- und Genussm itteln, Z eitschriften, Z eitungen auf einer  V erkaufs-
         fläche von m ax. 150 m ² (Tankstellenshops).

Industriegebiet m it Einschränkung (§ 9 BauNV O)GIb-1

(1) Z ulässig sind:
     1. Gewerbebetriebe a ller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe
     2. Tankstellen
(2) Unzulässig sind:
     1. Einzelhandelsbetriebe
     2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozia le, gesundheitliche und sportliche Z wecke
     3. Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis IV  der Abstandsliste zum  R underlass
         des MUNLV  vom  06.06.2007 sowie Betriebe und Anlagen m it vergleichbarem  Em issions-
         grad m it folgender Besonderheit:
         Die m it (*) gekennzeichneten Anlagearten der Abstandsklasse III und IV  sind a llgem ein 
         zulässig (Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses)
     4. W ohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
         Betriebsleiter, die dem  Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm  gegenüber in Grundfläche
         und Baum asse untergeordnet sind.
(3) Ausnahm sweise können zugelassen werden:
     1. Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse IV  in Anwendung des Punktes 2.4.1.1 des Ab-
         standserlasses (R underlass des MUNLV  vom  06.06.2007) sowie Betriebe und Anlagen
         m it vergleichbarem  Em issionsgrad, wenn nachgewiesen wird, dass die von ihnen aus-
         gehenden Em issionen so begrenzt werden, dass sie die von den a llgem ein zulässigen
         Anlagen üblicherweise ausgehenden Em issionen nicht überschreiten.
         Diesem  Ausnahm evorbeha lt unterliegen nicht die in Abs. 2 definierten m it (*) gekenn-
         zeichneten Anlagearten der Abstandsklasse IV.
     2. V erkaufsstellen von Kleinproviant, R eisebedarf, sonstigen Nahrungs- und Genussm itteln,
         Z eitschriften, Z eitungen auf einer V erkaufsfläche von m ax. 35 m ²;
         Innerha lb von Tankstellen V erkaufsstellen von Kleinproviant, R eisebedarf, Pausenbedarf,
         sonstigen Nahrungs- und Genussm itteln, Z eitschriften, Z eitungen auf einer  V erkaufs-
         fläche von m ax. 150 m ² (Tankstellenshops).

Industriegebiet m it Einschränkung (§ 9 BauNV O)GIb-2

Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
I. Z uordnung von Ausgleichsm a ßnahm en zu den Eingriffen auf den Eingriffsgrundstücken
   (§ 1 Abs. 1a BauGB)
Maßnahm en auf Flächen innerhalb des Geltungsbereiches der 2. Änderung
Dem  Eingriffsgrundstück Gem arkung Meschede-Land, Flur 1, Flurstück 142 tlw. (im  Beiplan m it A gekenn-
zeichnet) ist die im  Eingriffsgrundstück festgesetzte Bepflanzung des Gewässerrandstreifens zugeordnet.

Die vorstehend genannten Pflanzungen sind entsprechend der in der Festsetzung: „Grünflächen (§ 9 Abs.
1 Nr. 15 BauGB)“ und “Anpflanzung und Erha ltung von Bäum en, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)“ niedergelegten Art und W eise auszuführen.

Dem  Eingriffsgrundstück Gem arkung Meschede-Land, Flur 1, Flurstück 141 tlw. (im  Beiplan m it C gekenn-
zeichnet) ist die im  Eingriffsgrundstück festgesetzte Bepflanzung des Gewässerrandstreifens zugeordnet.
Dem  Eingriffsgrundstück Gem arkung Meschede-Land, Flur 1, Flurstück 141 tlw. (im  Beiplan m it D gekenn-
zeichnet) ist die festgesetzte Pflanzung der R andhecken (Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von
Sträuchern, privat) und die Bepflanzung des Gewässerrandstreifens zugeordnet.

Maßnahm en auf externen Flächen außerha lb des Geltungsbereiches der 2. Änderung
Den unten genannten Eingriffsgrundstücken sind landschaftspflegerische Ausgleichsm aßnahm en auf ex-
ternen Flächen zugeordnet, die im  S chreiben des HSK vom  28.02.2006, Az.: 35/61 95 92/8 bezeichnet
worden sind, und zwar im  S tadtwa ld, gelegen im  Naturschutzgebiet Ham orsbruch, a ls Kom pensation für
das Defizit der nachstehend genannten Biotoppunkte. Z iel der Maßnahm en ist die Entwicklung naturnaher,
standortgerechter Bruch-/ Moorwälder auf bislang m it Nadelholz fehlbestockten Standorten im  NSG Har-
m orsbruch. Die Lage des Naturschutzgebietes Ham orsbruch ist in der Anlage zur Begründung kenntlich
gem a cht.

A. FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB)

Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) und Abgrenzungen (§ 16 Abs. 5 BauNVO)
Grenze des räum lichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerha lb eines Baugebietes (§ 1 Abs. 4 BauNV O/ § 16 Abs. 5 BauNV O)

40 m-Linie

100 m-Linie

Z u den Hinweisen Nr. 5, 6 und 7:
Linie des befestigten Fahrbahnrandes (außerhalb des Geltungsbereiches)
Linie im  Abstand von 40 m  zum  befestigten Fahrbahnrand
Linie im  Abstand von 100 m  zum  befestigten Fahrbahnrand

4.  Definition "V erkaufsfläche"
V erkaufsfläche ist die Fläche, die dem  V erkauf dient, einschl. der Gänge, Treppen in den V erkaufsräum en,
Standflächen für Einrichtungsgegenstände, Kassenzonen, Schaufenster und sonstigen Flächen, soweit sie
dem  Kunden zugänglich sind oder in unm ittelbarem  Z usa m m enhang m it dem  V erkaufsvorgang stehen,
sowie Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorübergehend genutzt werden.

5.  Bauverbote und Abstim m ungserfordernisse entlang der BAB
Hochbauten jeglicher Art (folglich auch W erbeanla gen) in der Anbauverbotszone (40 Meter vom  befestigten
Fahrbahnrand) sind gem . § 9 Abs. 1 i.V.m . Abs. 6 FstrG und den R ichtlinien zur W erbung an Bundesauto-
bahnen vom  17.09.2001 aus straßenverkehrs- und straßenrechtlicher S icht unzulässig.

6.  W erbeanla gen entlang der BAB
W erbeanla gen in der Anbaubeschränkungszone (40 bis 100 Meter vom  befestigten Fahrbahnrand) bedürfen
gem . § 9 Abs. 2 FStrG der Z ustim m ung der obersten Landesstraßen-Baubehörde. Jede einzelne W erbean-
lage ist daher gesondert zu beantragen. Die 40 m - und 100 m -Linie ist kenntlich gem a cht.

7.  Mögliche Unzulässigkeit von W erbeanlagen jenseits 100 m
Über die Anbaubeschränkungszone des FS trG hinaus, d.h. auch in einem  Abstand von m ehr a ls 100 Meter
vom  befestigten Fahrbahnrand, kann eine W erbeanla ge nach den straßenverkehrsrechtlichen V orschriften
des § 33 StV O unzulässig sein. Daher ist die Beteiligung der zuständigen Bezirksregierung erforderlich.

8.  Abstim m ungserfordernisse am  S chutzstreifen der 110 kV -Leitung

b) Im  S chutzstreifen dieser Leitung dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenom m en werden, die eine End-
    wuchshöhe von m ax. 3 m  erreichen. Eine beispielha fte Gehölzliste m it entsprechenden Endwuchshöhen
    ist der Begrüdnung a ls Anlage beigefügt und kann eingesehen werden. Außerha lb des Schutzstreifens
    dürfen Gehölze nur solcher Endwuchshöhen gepflanzt werden, die bei einem  evtl. Baum um bruch die 
    Hochspannungsleitung nicht beschädigen können.
c) Um  die Masten herum  m uss eine Fläche  m it einem  R a dius von 15 m  von jeglicher Bebauung und Be-
    pflanzung freigeha lten werden. Dieser Bereich kann teilweise a ls Parkplatz oder Stellplatzfläche genutzt
    werden. Bei solch einer Nutzung kann in Abstim m ung m it dem  zuständigen Leitungsbezirk ein kosten-
    pflichtiger Anfahrschutz für die Masten erforderlich werden.

a) V on den einzelnen ggfs. auch nicht genehm igungspflichtigen Bauvorhaben im  S chutzstreifen der  110 kV -
    S trom freileitung bzw. in unm ittelbarer Nähe dazu sind der R W E Deutschland AG Bauunterla gen (Lage-
    pläne und S chnittzeichnungen m it Höhenangaben in m  ü. NN) zur Prüfung und abschließender Stellung-
    nahm e bzw. dem  Abschluss einer V ereinbarung m it dem  Grundstückseigentüm er/ Bauherrn zuzusenden.
    Alle geplanten Maßnahm en bedürfen der Z ustim m ung der W estnetz Gm bH.

9.  Beteiligung der Unteren Abfa llwirtschafts- und Bodenschutzbehörde
Die Untere Abfa llwirtschafts- und Bodenschutzbehörde ist in den Baugenehm igungsverfahren zu beteiligen.

10. Abstandsklassen
Die Abstandsklassen III, IV, V, V I und V II der Abstandsliste des R underlasses des Ministerium s für Um welt
und Naturschutz, Landwirtschaft und V erbraucherschutz (MUNLV ) --- V -3-8804.25.1 betreffend "Abstände
zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und W ohngebieten im  R ahm en der Bauleitplanung und sonstige
für den Im m issionsschutz bedeutsa m e Abstände" vom  06.06.2007 (sog. "Abstandserlass") sind in der An-
lage der Begründung zu diesem  Bebauungsplan beigefügt.

11. Störfa llbetriebe
Bei Anlagen, die der Störfa ll-V erordnung unterliegen, ist der jeweils angem essene S icherheitsabstand zu
berücksichtigen. Dieses ist auch bei einer späteren Änderung oder Erweiterung bestehender Firm en zu
einem  "Störfa llbetrieb" zu beachten.

12. Mutterboden (Oberboden)
Nach § 202 BauGB in V erbindung m it DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Än-
derung von baulichen Anlagen in nutzbarem  Z ustand zu erha lten und vor V ernichtung zu schützen. Er ist
vordringlich im  Plangebiet zu sichern, zur W iederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.

13. Kam pfm ittel
Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden verdäch-
tige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich der Ka m pfm ittel-
beseitigungsdienst W estfa len-Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.

14. Einsicht in techn. R egelwerke
Die DIN 18915 kann zu den üblichen Dienstzeiten im  Fachbereich Planung und Bauordnung, Technisches
R athaus, Sophienweg 3, 59872 Meschede eingesehen werden.

3.  Bundeswehr
In jedem  Einzelfa ll, in dem  bauliche Anlagen, Gebäude, Gebäudeteile oder untergeordnete Gebäudeteile
geplant werden, die eine Höhe von 30 m  über gewachsenem  Boden übersteigen, ist eine Abstim m ung m it
dem  Bundesa m t für Infrastruktur, Um weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, Fontai-
nengraben 200, 53123 Bonn durchzuführen, indem  dieser Stelle die Planungsunterla gen - vor Erteilung
einer Baugenehm igung - zur Prüfung zugeleitet werden.

D. HINWEISE

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkm äler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch V eränderungen und V erfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit, Höhlen, Spa lten, aber auch Z eugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdge-
schichtlicher Z eit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkm älern ist der Kreis- und Hochschul-
stadt Meschede als Untere Denkm a lbehörde (Tel.: 0291/205-275) und/oder der LW L-Archäologie für W est-
fa len, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750, Fax: 02761/937520) unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstelle m ind. 3 W erktage in unverändertem  Z ustand zu erha lten (§§ 15 und 16 Denkm a lschutz-
gesetz NR W ), fa lls diese nicht vorher von den Denkm a lbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsver-
band W estfa len-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkm a l zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche
Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehm en (§ 16 Abs. 4 DS chG NR W ).

1.  Bodendenkm äler

2.  W asserschutzgebiet
In den festgesetzten S chutzzonen III A und III B des W asserschutzgebietes Stockhausen sind die in den
§§ 3 und 4 der W asserschutzgebietsverordnung Stockhausen vom  19.09.1988 aufgeführten baulichen An-
lagen und Maßnahm en genehm igungspflichtig.
Genehm igungspflichtig sind in der Z one III A z.B.:
- die in Z one II B genehm igungspflichtigen Tatbestände;
- das Errichten, W iederherstellen, wesentliche Ändern oder die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen
   i. S. d. BauO NR W .
Genehm igungspflichtig sind in der Z one III B z.B.:
- das Errichtten von Parkplätzen oder Stellplätzen für m ehr als 10 KFZ ;
- der Bau neuer oder das wesentliche Ändern bestehender S traßen und W ege.
Des W eiteren wird auf die V erbote der W asserschutzgebietsverordnung Stockhausen hingewiesen.

14.06.2018

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der V er- und Entsorgungsträger zu
belastende FlächeGFL

Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

1.Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Sträuchern
--- nicht überbaubare Grundstücksfläche - privat (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Die gekennzeichneten Flächen sind m it standortgerechten heim ischen Laubgehölzen
(S träuchern) flächenhaft zu bepflanzen. V orhandene Strauchvegetationen sind zu er-
gänzen. Die Pflanzungen sind a ls m ehrreihige R eihenpflanzung anzulegen. Die Heraus-
bildung einer dichten Heckenstruktur ist zu rea lisieren. Der Pflanzabstand in der R eihe
und der R eihenabstand beträgt 1 m .

Z ulässig ist auch die Anpflanzung von Gehölzen II. Ordnung wie Eberesche (Sorbus aucu-
paria), Birke (Betula), Traubenkirsche (Prunus padus), Felda horn (Acer ca m pestre), Espe
(Populus trem ula), W ildapfel (Melus sylvestris) und W ildbirne (Pyrus pyraster). Im  Bereich
des na m enlosen Gewässers sollen auch R oterlen (Alnus rubra) a ls standortgerechte Ge-
hölze gepflanzt werden.
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu erha lten; abgängige S träucher sind
durch gleichartige Nachpflanzungen zu ersetzen.

Em pfohlene Straucharten:
Hartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avellana), W eißdorn (Crataegus m onogyna),
Holunder (S a m bucus nigra), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum ), S chlehe (Prunus spinosa),
Hundsrose (R osa canina), S a lweide (S a lix caprea).

2.Es wird em pfohlen, (fensterlose) W ände von baulichen Anlagen einzugrünen, beispiels-
weise wie folgt:
Im  W echsel S chwarzdorn, W eißdorn, Holunder, Hasel, Hainbuche;
Im  Dreiecksverband m it jeweils einer Pflanze/m ².

II. V orschriften aufgrund artenschutzrechtlicher Erfordernisse (V erm eidungsm a ßnahm en)
a)Eine R odung des Feldgehölzes a m  Grügelbach (im  Bereich der Fortführung der Erschließungsstraße)
ist außerhalb der Brutzeit (d.h. in den Monaten von Septem ber bis Mitte März) durchzuführen.

b)Notwendige Baufeldräum ungen bei der späteren Entwicklung des Gewerbegebietes sind außerha lb
der Brutzeit (d.h. in den Monaten von S eptem ber bis Mitte März) durchzuführen.

A

C

D

B

Gemarkung Meschede-Land,
Flur 1, Flurstück 141 tlw.

Gemarkung Meschede-Land,
Flur 1, Flurstück 142 tlw.

Flurstück 139 tlw.
Grügelbach
(nicht betrachtet)

Flurstück 141 tlw.

namenloser Bach
(nicht betrachtet)

Flurstück 141 tlw.

Die Kom pensationsgeldzahlung ist unm ittelbar nach der Nutzungsaufnahm e für das erste V orhaben im
privaten Eingriffsgrundstück -- gerechnet nach der R echtskraft dieser Bebauungsplansatzung -- fällig und 
   a. durch städtebaulichen V ertrag zu sichern 
oder 
   b. durch Bescheid über die S atzung der Stadt Meschede zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen
       nach §§ 135a - 135c BauGB vom  25.09.2009 abzurufen.
Dieses gilt nicht, wenn das Kom pensationsgeld bereits über den V erkaufserlös des erschlossenen Bau-
bodens refinanziert worden ist.
Die zugeordneten landschaftspflegerischen Maßnahm en auf den externen städtischen Flächen im  Natur-
schutzgebiet Ha m orsbruch sind bereits vom  R egiebetrieb „S tädtische Forstdienststelle“ vollzogen worden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Eingriffsgrundstücke und das jeweilige Biotoppunkte-Defizit, welches
durch die Kom pensationsgeldzahlung auszugleichen ist, aufgeführt:

142 tlw.

Eingriffsgrundstücke
Gem arkung Meschede-Land,
Flur 1, Flurstücke ...

141 tlw.
141 tlw.

Buchstabe im Beiplan

A
C
D

Biotoppunkte-Defizit

20.435
632

29.926

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am _______________ über die
in der öffentlichen Auslegung gem. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs.
2 BauGB eingegangenen Anregungen beraten und beschlossen und den Beschluss
zur erneuten Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB gefasst.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

BESCHLUSS ZUR ERNEUTEN BETEILIGUNG

Gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB sind die berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange mit Schreiben vom _______________ um Stellungnahme bis zum
_______________  gebeten worden.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

VEREINFACHTES VERFAHREN GEM. § 13 BAUGB:
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

Die vorgesehene erneute Beteiligung der Öffentlichkeit ist gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3
Abs. 2 BauGB am _______________ öffentlich bekannt gemacht worden.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

ERNEUTE BETEILIGUNG -
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte, in-
dem der Bebauungsplan im Zeitraum vom _______________  bis _______________
im Fachbereich Planung und Bauordnung öffentlich auslag und Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben wurde.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

ERNEUTE BETEILIGUNG -
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT

Gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB sind die berührten Behörden und sonstigen
Träger öffentllicher Belange mit Schreiben vom _______________  um Stellungnahme
bis zum _______________ gebeten worden.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

ERNEUTE BETEILIGUNG -
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am _______________ über die
in der erneuten Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB vorgebrachten Anregungen be-
raten und beschlossen.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

BESCHLUSS

Aufgrund der §§ 7  und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung,
des § 2 (1) und § 10 BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634) in der zur Zeit gültigen Fassung, der BauNVO vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 03.08.2018 (GV. NRW. S. 421) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat
der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede diesen Bebauungsplan am
______________ als Satzung sowie die Satzungsbegründung hierzu beschlossen.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGEN

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am _______________ beschlos-
sen, gem. § 2 Abs. 1 BauGB die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55a "Gewer-
begebiet Enste II" aufzustellen und das Bauleitplanverfahren einschl. Gestaltungs-
vorschriften gem. § 86 Abs. 4 BauO NRW einzuleiten.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

KARTHOGRAPHISCHE DARSTELLUNG
Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke sowie die
Darstellung der Gebäude mit dem Nachweis des Liegenschaftskatasters überein-
stimmen. Insoweit entspricht die Planunterlage den Anforderungen des § 1 der Plan-
zeichenverordnung in der Fassung vom 18.12.1990.
Arnsberg, den _______________

B. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 BauO NRW)

S iehe S atzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die äußere Gesta ltung von W erbeanlagen
im  Gewerbegebiet Enste (in Kraft getreten a m : 10.03.2016)

Gestaltung von Werbeanlagen (§ 89 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW)

Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenze sind nur als transparente Z aun- und Gitterkonstruktionen
zulässig. Z ulässige Höhe der Einfriedungen m ax. 2,25 m  ab Geländeoberkante.

Einfriedungen (§ 89 Abs. 1 Nr. 5 BauO NRW)

27.09.2018

gez. Hermann-Josef Vedder
(Kreisvermessungsdirektor)

( S i e g e l )

28.09.2018

gez. Christoph Weber
( S i e g e l )gez. Roland Harnacke / Ursula Henke

08.03.2018

28.09.2018

gez. Christoph Weber ( S i e g e l )

26.03.2018 25.04.2018
2 16.03.2018

28.09.2018

gez. Christoph Weber ( S i e g e l )

16.03.2018
25.04.2018

28.09.2018

gez. Christoph Weber
( S i e g e l )gez. Roland Harnacke

05.07.2018

28.09.2018

gez. Christoph Weber ( S i e g e l )

11.07.2018

28.09.2018

gez. Christoph Weber ( S i e g e l )

19.07.2018 20.08.2018

28.09.2018

gez. Christoph Weber ( S i e g e l )

20.08.2018
09.07.2018

28.09.2018

gez. Christoph Weber
( S i e g e l )gez. Ursula Henke

27.09.2018

28.09.2018

gez. Christoph Weber
( S i e g e l )gez. Ursula Henke

27.09.2018

05.10.2018

gez. Christoph Weber ( S i e g e l )

04.10.2018

gez. Klaus Wahle


